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Member`s Letter No 6 – 09 
Schöneck, 7.Mai  2009 

Liebe Mitglieder, liebe Förderer,  

zur Zeit erhalten wir viele besorgte Anfragen zum Thema “Codex Alimentarius” , 
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) und die damit eventuell verbundene Gefahr, alle CAM-
Heilmittel zu verlieren. In unserem Mitgliederbrief ML 4-09 und auf unserer Homepage 
(siehe=Aktivitäten-2009:„Sind Nahrungsergänzungsmittel gefährlich - oder was ist ein 
„Health Claim“?) haben wir bereits auf diese Thematik verwiesen. Betroffen sind 
ausschließlich dem Lebensmittelrecht unterliegende Präparate. Deren Risikofreiheit und 
Unbedenklichkeit werden von der EFSA (European Food and Safty Agency = eine von der 
EU eingerichtete Agentur in Norditalien) beurteilt; und in der Tat: Es geht um die Frist für 
die „Food Supplement Directive 2002/46/EC“ der EU b is zum Ende dieses Jahres, also 
zunächst nur um die darin aufgeführten Vitamine und  Mineralstoffe. Von den gesamt 
710 Dossiers um Aufnahme in die Positivliste/Annex II (die meisten aus Großbritannien!) 
sind 410 zur Prüfung an die EFSA weitergeleitet worden. An der Festlegung von 
Höchstmengen (z.B. Vitamin C) und der Bewertung von sonstigen Stoffen in NEM wird 
weiter gearbeitet bzw. sind die Diskussionen noch nicht abgeschlossen. Es gibt 
verschiedene Modelle zur Ableitung von Höchstmengen und die Risikobewertung befindet 
sich in einem ständigen Fluss. Bei den definierten NEM`s trifft diese Frist besonders auf EU-
Staaten zu, deren gesetzliche Umsetzung dieser Richtlinie noch nicht stattgefunden hat. In 
Deutschland ist dies jedoch bereits tägliche Rechtspraxis. Sogenannte BOTANICALS , Novel 
Food und andere werden noch spezielle Richtlinien erhalten… Daraus folgt für die CAM: 
Homöopathische, anthroposophische, pflanzliche und andere zugelassene oder 
registrierte Arzneimittel sind definitiv nicht betr offen!!  Zum Weiterlesen siehe 
www.anhcampain.org und www.nexus-magazin.de  
 
In der Schweiz wird am 17.Mai 2009  Geschichte geschrieben: Das Recht auf 
Komplementärmedizin soll in die Verfassung aufgenom men werden! (Inhalte siehe 
Beifügung) Hierüber werden alle Bürger an diesem Tag in Form einer Volksbefragung 
abstimmen, und sollte die Abstimmung positiv ausgehen, wird die Schweiz weltweit zum 
Modell. Obwohl nur fünf CAM-Therapieverfahren „durchkommen“ werden, ist die Initiative ein 
Beispiel dafür, was ein gemeinsames Engagement erreichen kann! Wir rufen alle zur 
Unterstützung auf!!   
 
Bitte unterstützen Sie unsere Frageaktion  vor der EU-Wahl am 7. Juni  ! Die Grünen und 
die die Christdemokraten haben Wahlprüfsteine zugesagt, die wir gerne auf unserer 
Homepage veröffentlichen wollen. Der kollektive Aufschrei der letzten Tage zeigt wie wichtig 
eine aktive Teilnahme ist…natürlich bevor alle Entscheidungen in Brüssel und den 
nationalen Ministerien gefallen sind ! 
 
Viele Grüße zur EU-Wahl, 
 
Nora Laubstein 


